
Hilfe zur Pflege 
 

Stationäre Dauerpflege  
 
Ihre Pflegekasse zahlt Ihnen bei Einstufung in einen der Pflegegrade 2 bis 5 bei dauerhafter 
(voraussichtlich für mindestens sechs Monate) vollstationärer Pflege für Ihre pflegebedingten 
Aufwendungen pauschale Leistungen bis zu einem gesetzlich vorgeschriebenen 
Höchstbetrag (siehe nachfolgende Tabelle).  
 
Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, gewährt die Pflegekasse 
lediglich einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro monatlich.  
Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden für diesen Personenkreis keine Leistungen 
übernommen. 
 
 
 

Leistungen der Pflegekasse 
 
 

     

 PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

Tages- oder Nachtpflege 0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

Kurzzeitpflege 0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 

Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 

Stationäre Dauerpflege 0 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 

 
 
 
 
 
 
Eine Übersicht der Pflegeheime in Osnabrück finden Sie in den Dokumenten unter „Online-
Angebote“ 
 
 


